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Hafenbehördliche Bekanntmachung Nr. 2026-5-CUX 
 
Das Binnenhaupt der Seeschleuse zu Cuxhaven wird zu Zwecken der Revision eingedockt. Daher 
steht im Zeitraum vom 12.03.2026 bis vorraussichtlich 31.10.2026 nur die äußere 
Schleusenkammer für den Schiffsverkehr zur Verfügung. Die tideunabhängig zu schleusende 
maximale Schiffslänge beträgt 82,00 m. Für größere Schiffseinheiten, die im Neuen 
Fischereihafen einer Umschlagstätigkeit nachgehen, kann tideabhängig eine Dockschleusung 
durchgeführt werden.  
Diese ist rechtzeitig (mindestens 48 Stunden vorher) bei der Hafenmeisterei 
(Tel.: 0 47 21 / 5 00 – 150; E-Mail: hafenmeisterei-cux@nports.de) anzuzeigen. 
Während der o. g. Maßnahme ist die Straßenüberfahrt am Binnenhaupt dauerhaft gesperrt! 
Entsprechend dem Fortgang der Arbeiten können die Einschränkungen und die Sperrung der 
Straßenüberfahrt auch früher abgestellt bzw. aufgehoben werden. 
 
Aushang bis Samstag, 31. Oktober 2026. 
 
Im Auftrage 
Swen Griepenstroh 
(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher nicht unterschrieben) 
 
 

 
 
 
 


